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1 Anlage 

 

 

 

Beschluss des Bezirksausschusses des 24. Stadtbezirkes Feldmoching-Hasenbergl 

vom 10.02.2026 

Öffentliche Sitzung 

 

 

 

 

I. Vortrag der Referentin 

 

In der Bürgerversammlung des 24.Stadtbezirk – Feldmoching-Hasenbergl vom 

19.11.2025 wurde beantragt, die ASZ-Programme des ASZ Hasenbergl in ausreichender 

Anzahl im Stadtbezirk auszulegen. Der in der Bürgerversammlungsempfehlung 

vorgebrachte Wunsch wird aufgegriffen und das weitere Vorgehen zur Kenntnis erläutert. 

 

Die Empfehlung betrifft einen Vorgang, der nach Art. 37 Abs. 1 der Bayerischen 

Gemeindeordnung (GO) und § 22 der Geschäftsordnung des Stadtrates der 

Landeshauptstadt München (GeschO) zu den laufenden Angelegenheiten gehört. Da es 

sich um eine Empfehlung einer Bürgerversammlung handelt, muss diese nach 

Art. 18 Abs. 4 Satz 1 GO und § 2 Abs. 4 Satz 1 Bürger- und 

Einwohnerversammlungssatzung vom Stadtrat bzw. Bezirksausschuss und gem. 

§ 9 Abs. 4, 2. Spiegelstrich Bezirksausschusssatzung vom Bezirksausschuss behandelt 

werden. Der Beschluss des Bezirksausschusses hat jedoch gegenüber der Verwaltung 

nur empfehlenden Charakter. 

 

1 Aktuelle Situation 

Die Antragsstellerin stellt in der Bürgerversammlung dar, dass das ASZ-Programm – 

außer im ASZ Hasenbergl und im Internet – schriftlich / in Papierform nirgendwo 

ausgelegt ist. Das ASZ befinde sich ganz im Norden. Viele Senior*innen würden sich 

schwertun, aus Mobilitätsgründen und aus mangelnden IT-Kenntnissen, an das 

Programm zu gelangen. Das ASZ-Programm sei daher vielen älteren Menschen nicht 

bekannt. Die Antragstellerin stellte daher den Antrag, darauf hinzuwirken, das 

Programm im gesamten Stadtbezirk in Papierform zur Verfügung zu stellen.  
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Das ASZ Hasenbergl stellt auf Nachfrage fest, dass das ASZ-Programm regelmäßig 

an folgenden Orten ausgelegt wird: 

• In der Kapernaum Kirche am Lerchenauer See in den Räumlichkeiten des 
dortigen Mittagstisches bzw. im Foyer, Josef-Seifried-Straße 27 

• In der Seniorenbegegnungsstätte in der Schleißheimer Straße 450a, im Foyer und 
den Räumlichkeiten 

• In diversen Kirchengemeinden des Stadtbezirks, in denen das ASZ regelmäßig 
vorstellig wird:  
Johannes Evangelist, Gustav-Schiefer-Str. 23 
St. Matthäus, Eduard-Spranger-Straße 46 
St. Nikolaus, Stanigplatz 12 
Peter und Paul, Feldmochinger Str. 12 
Bei der Evangeliumskirche, Stanigplatz 11, wird auf die Nähe zum ASZ (einmal 
über den Zebrastreifen) verwiesen, deswegen wird das Programm dort nicht 
ausgelegt, so können potentiell Interessierte gleich vor Ort die Räumlichkeiten 
kennenlernen 

• Café Spätlese, bzw. allgemein der Nachbarschaftstreff Feldmoching, Marie-
Juchacz-Straße 16 

• Nachbarschaftstreff Hasenbergl, Pfarrer-Steiner-Platz 1 

• Im Gesundheitstreff Hasenbergl, Wintersteinstraße 14 

• In der Stadtteilbibliothek, im Kulturzentrum 2411 und der MVHS im Stadtbezirk, 
alles Blodigstr. 4 

• Café Tullio, VdK Treffen, Schleißheimer Str. 458 

• Die SAVE-Fachkraft, die regelmäßig an öffentlichen Plätzen im Stadtbezirk 
unterwegs ist, hat das Programm neben anderen Informationsbroschüren immer 
dabei 

• Das Programm wird auch in der Broschüre der KOM (Koordinierungsstelle für 
Freizeit und Kultur für ältere Menschen in München) aufgeführt 

• Ab 2026 werden die Angebote des ASZ auch im Kulturkalender aufgeführt, dies 
generierte sich aus einem Austausch im Arbeitskreis Kultur- und 
Stadtteilaktivitäten im 24. Stadtbezirk. 

• Ebenso wird das Programm in geplanten Auftritten auf Wochenmärkten in 2026, 
u.a. vor dem Gebäude Blodigstraße 4 oder am Feldmochinger Bahnhofsplatz, 
Walter-Sedlmayr-Platz, ausgelegt sein 

Zum Thema mangelnde IT-Kenntnisse informiert das ASZ, dass es ein breites und 

vielfältiges Kursangebot für die Besucher*innen im ASZ gibt, welches u. a. auch die 

älteren Mitbürger*innen den Zugang zur digitalen Teilhabe näherbringen soll. 

 

2 Weiteres Vorgehen 

Das ASZ setzt sich mit dem Thema des Antrags auseinander und zeigt auf, an 

welchen Orten das Programm regelmäßig ausgelegt wird. Das ASZ weist auch darauf 

hin, dass die Broschüren immer wieder vergriffen sein können. Eine höhere Auflage 

wird geprüft. Hinweise und konstruktive Kritik von aufmerksamen Bürger*innen 

werden immer gerne entgegengenommen und berücksichtigt. Auch Anregungen, an 

welchen weiteren Plätzen die Programme ausgelegt werden können, wären sicher 

hilfreich. Über eine direkte Kommunikation würde man sich immer sehr freuen. 
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Der Korreferentin, Frau Stadträtin Nitsche, der Verwaltungsbeirätin, Frau Stadträtin 

Hübner, der Stadtkämmerei, der Gleichstellungsstelle für Frauen, dem Migrationsbeirat, 

dem Sozialreferat/Fachstelle für migrationsgesellschaftliche Diversität ist ein Abdruck der 

Sitzungsvorlage zugeleitet worden. 

 

 

 

II. Antrag der Referentin 

 

1. Von der Sachbehandlung – laufende Angelegenheit gem. § 22 GeschO – und der 

Stellungnahme des ASZ Hasenbergl wird Kenntnis genommen. 

 

2. Die Empfehlung Nr. 20-26 / E 03173 der Bürgerversammlung des 24. Stadtbezirkes 

am 19.11.2025 ist damit gem. Art. 18 Abs. 4 GO behandelt. 

 

 

 

III. Beschluss 

nach Antrag. 

 

 

Der Bezirksausschuss des 24. Stadtbezirkes Feldmoching-Hasenbergl der 

Landeshauptstadt München 

 

Der Vorsitzende Die Referentin 

 

 

 

 

 

Dr. Rainer Großmann Dorothee Schiwy 

 Berufsmäßige Stadträtin 

 

 

IV. Wv. Sozialreferat/S-GL-AV/B 

1. Die Übereinstimmung vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift wird 

bestätigt. 

 

2. An den Bezirksausschuss des 24. Stadtbezirkes Feldmoching-Hasenbergl 

An das Revisionsamt 

An die Gleichstellungsstelle für Frauen 

An das Sozialreferat, Fachstelle für migrationsgesellschaftliche Diversität 

z. K. 
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V. An das Direktorium HA II/BAG-Nord (3-fach) 

☐ Der Beschluss des Bezirksausschusses kann vollzogen werden. 

☐ Der Beschluss des Bezirksausschusses kann/soll nicht vollzogen werden  

 (Begründung siehe Beiblatt) 

☐ Der Beschluss des Bezirksausschusses ist rechtswidrig (siehe Beiblatt). 

 Es wird gebeten, die Entscheidung des Oberbürgermeisters einzubinden. 

 

Am 


